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Verbandsgemeinde         Bitburger Land 
 

 
Verpflichtung von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 

 
 

Feuerwehreinheit:            
 
Eintrittsdatum:            
 
Persönliche Angaben der/des Verpflichteten: 
 
Name, Vorname:              
 
Anschrift:              
 
               
 
Geburtsdatum:           
   
Kontaktdaten:  Tel.:                     Mobil:               
  
    E-Mail:              
  
 

Verpflichtungserklärung 
 
 
Ich verpflichte mich hiermit zum Dienst in der  
 
Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehreinheit         
 
und zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung meiner Aufgaben. Über meine Pflichten als 
Feuerwehrangehörige/r und die Folgen der Nichtbeachtung bin ich belehrt worden.* 
 
 
Ort, Datum:       
 
 
              
Unterschrift der/des Verpflichteten    Unterschrift Bürgermeister oder 

Beigeordneter der Verbandsgemeinde 
 
 
 

*Inhalt der Belehrung siehe Folge-/Rückseite 
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Belehrung  
über die Dienstpflichten der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen  

und Hinweis auf die Folgen der Nichtbeachtung 
 

Der Verpflichtung durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben als 
ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger nach § 12 Abs. 3 Satz 2 LBKG ging eine Belehrung über 
nachfolgende gesetzliche Bestimmungen, ein Hinweis auf die Folgen der Nichtbeachtung sowie 
ein Hinweis auf nachfolgend genannte Vorschriften des Strafgesetzbuches (vgl. Obliegenheiten im 
Fernmeldedienst nach Feuerwehrdienstvorschrift 810) voraus: 
 
 
§ 13 Abs. 1 LBKG 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen  
 
(1) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen ein öffentliches Ehrenamt für die Gemeinde 
wahr. Sie haben an angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und sonstigen 
Veranstaltungen der Feuerwehr teilzunehmen und den dort ergangenen Weisungen nachzukommen. Die 
§§ 20 und 21 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153, BS 
2020-1) in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend; für Feuerwehrangehörige, die zu 
Ehrenbeamten ernannt werden, gelten anstelle der §§ 20 und 21 GemO die Vorschriften des 
Beamtenrechts.  
 
Weiterhin wurde der/die zu Belehrende über die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften, das 
pflegliche Behandeln der überlassenen Dienstkleidung und persönlichen Ausrüstung sowie die 
besonderen Sorgfaltspflichten bei Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 StVO unterrichtet. 
 
§ 18 Abs. 1, 2, 4, 6 GemO 
Ehrenamt, ehrenamtliche Tätigkeit 
 
(1) Die Bürger sind berechtigt und verpflichtet, ein Ehrenamt für die Gemeinde zu übernehmen; die 
Verpflichtung gilt nicht für das Ehrenamt des Bürgermeisters, der Beigeordneten, der Ortsvorsteher, der 
Ratsmitglieder, der Mitglieder von Ausschüssen des Gemeinderats, der Mitglieder des Beirats für 
Migration und Integration und der Mitglieder der Ortsbeiräte. 
(2) Die Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind berechtigt, und die Einwohner, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, sind berechtigt und verpflichtet, eine vorübergehende ehrenamtliche 
Tätigkeit für die Gemeinde auszuüben. 
(4) Wer ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt, hat Anspruch auf Ersatz seiner 
notwendigen baren Auslagen und des Verdienstausfalls. Personen, die keinen Verdienstausfall geltend 
machen können, können einen Nachteilsausgleich erhalten. Ehrenamtliche Bürgermeister erhalten eine 
Aufwandsentschädigung; ehrenamtliche Beigeordnete und Ortsvorsteher sowie Bürger, die ein anderes 
Ehrenamt ausüben, können eine Aufwandsentschädigung erhalten. Das Nähere, insbesondere die 
Voraussetzungen und die Höhe, bestimmt die Hauptsatzung im Rahmen von Richtlinien, die das fachlich 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung erlässt. 
(6) Für Bürger, die zu Ehrenbeamten ernannt werden, gelten an Stelle der §§ 20 und 21 die Vorschriften 
des Beamtenrechts. 
 
§ 20 GemO 
Schweigepflicht 
 
(1) Bürger und Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit berufen 
werden, sind zur Verschwiegenheit über solche Angelegenheiten verpflichtet, die dem Datenschutz 
unterliegen oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemeinderat aus Gründen 
des Gemeinwohls beschlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sie aus einem Ehrenamt ausgeschieden 
oder nicht mehr ehrenamtlich tätig sind. Die Schweigepflicht gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Meinungsäußerungen der 
Sitzungsteilnehmer und Stimmabgabe einzelner Personen in nichtöffentlicher Sitzung sind stets geheim 
zu halten.  
Bestimmungen über die Befreiung von der Schweigepflicht bleiben unberührt.  
(2) Verletzt ein Bürger oder ein Einwohner seine Pflichten nach Absatz 1, so gilt § 19 Abs. 3 und 4..  
 
§ 21 GemO 
Treuepflicht  
 
(1) Bürger, die ein Ehrenamt ausüben, haben eine besondere Treuepflicht gegenüber der Gemeinde. Sie 
dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter gegen die Gemeinde nicht vertreten, es sei denn, dass sie als 
gesetzliche Vertreter handeln.  
(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Einwohner, wenn die Vertretung der Ansprüche oder 
Interessen Dritter mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang steht; ob diese 
Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Bürgermeister.  
(3) Verletzt ein Bürger oder ein Einwohner seine Pflichten nach Absatz 1 oder 2, so gilt § 19 Abs. 3 und 4 
 
§ 37 Abs. 1 + 3 LBKG 
Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 
1. als ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger oder Helfer des Katastrophenschutzes an 

angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen 
Ausbildungsveranstaltungen nicht teilnimmt oder den dort ergangenen Weisungen nicht 
nachkommt, 

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis zu zweihundertfünfzig Euro, geahndet werden. 
 
§ 201 Abs. 3 StGB  
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger  
oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt 
(Absätze 1 und 2). 
 
§ 203 Abs. 2 StGB  
Verletzung von Privatgeheimnissen 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm 
als 
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden 
ist, anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, 
soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

 
§ 331 StGB 
Vorteilsnahme 
 
(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 
eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich 
versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die 
Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die 
Annahme genehmigt. 
 
§ 332 StGB 
Bestechlichkeit 
 
(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme 
und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 
(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 
eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen 
Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen 
gegenüber bereit gezeigt hat,  
1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil 
beeinflussen zu lassen. 
 
§ 353 b StGB 
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 
 
1) Wer ein Geheimnis, das ihm als  
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche 
Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der 
Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu 
deren Geheimhaltung er  
1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder 

eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 
2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der 

Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 
an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche 
Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten 
Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung 
des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere 
Verpflichtung besteht, beschränken. 
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt  
1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 
a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem 
oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist, 
b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 
2. von der obersten Bundesbehörde 
a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer 
oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle 
bekanntgeworden ist, 
b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet 
worden ist; 
3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 
 
§ 358 StGB 
Nebenfolgen 
 
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 335, 
339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die 
Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen. 
 
§ 35 StVO 
Sonderrechte 
 
1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr, der 
Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst befreit, soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben 
dringend geboten ist. 
(5a) Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind von den Vorschriften dieser Verordnung befreit, wenn höchste 
Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden. 
(8) Die Sonderrechte dürfen nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung ausgeübt werden. 
(9) Wer ohne Beifahrer ein Einsatzfahrzeug der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) führt und zur Nutzung des BOS-Funks berechtigt ist, darf unbeschadet der Absätze 1 und 5a 
abweichend von § 23 Absatz 1a ein Funkgerät oder das Handteil eines Funkgerätes aufnehmen und 
halten. 

 


	Tel: 
	Mobil: 
	EMail: 
	Ort Datum: 
	Eintrittsdatum: 
	Name, Vorname: 
	Anschrift 1: 
	Anschrift 2: 
	Geburtsdatum: 
	Feuerwehreinheit: 
	Datum_af_date: 


